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Am 1. Mai 2014 ist die aktuelle Fassung der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft ge-
treten (siehe dazu Merkblatt 01 „Vorschriften und 
technische Regeln“).

Wie bei den Vorgängerverordnungen (EnEV 2001, 
EnEV 2004, EnEV 2007 und EnEV 2009) werden an 
den Wärmeschutz am Dach Anforderungen an ei-
nen Erhöhten Wärmeschutz gestellt (siehe dazu 
Merkblatt 02 „Begriffe im Bau- und Heizungsbe-
reich“).

Bei zu errichtenden Gebäuden (Neubauten) können 
die Anforderungen nach EnEV 2014 variabel an-
gewandt werden, explizite Anforderungen an den 
Wärmeschutz, Materialwahl und konstruktiven Auf-
bau von Dachschrägen, Flachdächern und obersten 
Geschossdecken gibt es nicht.

Regeln der Technik (hier Mindestwärmeschutz 
nach DIN 4108-2:2013-02) sind jedoch in jedem Fall 
und an jeder Stelle eines Bauteils einzuhalten.

Die Nachweisverfahren nach EnEV 2014 erlauben 
es, beim Neubau Wärmeschutzmaßnahmen auf 
alle vorhandenen Außenbauteile zu verteilen und 
das „Gewicht“ der Gebäudehülle gegenüber dem 
„Gewicht“ der Anlagentechnik in gewissen Gren-
zen nach fachlichem Ermessen zu verlagern.

Bei Änderung von Außenbauteilen bestehender Ge-
bäude (Altbauten) gelten dagegen die Anforderun-
gen nach EnEV 2014 Anlage 3 (siehe dazu Merk-
blatt 31 „EnEV – Altbausanierung“).

Bei Gebäuden mit normalen Innentemperaturen  
gelten als „bedingte“ Anforderungen Höchstwerte 
des Wärmedurchgangskoeffizienten Umax von 0,24 
W/(m2 · K) für Steildächer und 0,20 W/(m2 · K) für 
Dachflächen mit Abdichtung.

Besondere Anforderungen stellt EnEV 2014 § 10 
Abs. 3 und 4 für zugängliche Decken beheizter 
Räume zum unbeheizten Dachraum (oberste Ge-
schossdecken), die nicht die Anforderungen nach 
DIN 4108-2:2013-02 erfüllen. 

Beim Wärmeschutz des Daches unterscheidet 
man als Ausführungsarten die Dämmung der Dach-
schräge, die Dämmung der obersten Geschoss-
decke und die Dämmung von Flachdächern.
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Wärmedämmung der Dachschräge

Maßnahmen zur Wärmedämmung in Dachschrä-
gen (geneigten Dächern) müssen so ausgeführt 
werden, dass das Dach Niederschlägen, Wind, 
Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen 
ebenso standhält wie Auswirkungen des Raumkli-
mas im Inneren des Gebäudes.

Die Wärmedämmung geneigter Dächer kann ober-
halb der Dachsparren, zwischen den Sparren, un-
terhalb der Sparren sowie in Mischformen erfolgen. 
Die Wärmedämmung muss dabei als konstruktiver 
Bestandteil eines Dachaufbaus gesehen werden.

Als Standard bei geneigten Dächern zu errichten-
der Gebäude (Neubauten) setzt sich als Dachauf-
bau die Dämmung zwischen und über den Sparren, 
nicht belüftet, mehr und mehr durch (Abbildung 1).
Eine Alternativlösung stellt ein Dachaufbau mit 
Dämmung zwischen und unter den Sparren, belüf-
tet, dar (Abbildung 2).

Bei bestehenden Gebäuden (Altbauten) kommt 
eine Aufdoppelung der Sparren von oben (außen) 
oder von unten (innen) in Frage, damit für die erfor-
derliche Erhöhung der Dämmschichtdicke Platz ge-
schaffen wird.

Wie bei Neubauten kann nach Aufdoppelung der 
Sparren auch bei Altbauten die Dämmung zwi-
schen und über den Sparren, nicht belüftet (Ab-
bildung 3) oder zwischen und unter den Sparren, 
nicht belüftet (Abbildung 4) verlegt werden.

Neubau. Geneigtes Dach. Wärmedämmung 
zwischen und über den Sparren (nicht belüftet).

Abbildung 1

Neubau. Geneigtes Dach. Wärmedämmung 
zwischen und unter den Sparren (belüftet).

Abbildung 2

Altbau. Geneigtes Dach. Wärmedämmung 
zwischen und über den Sparren (nicht belüftet).

Abbildung 3

Altbau. Geneigtes Dach. Wärmedämmung 
zwischen und unter den Sparren (nicht belüftet).

Abbildung 4
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Wärmedämmung der obersten 
Geschossdecke

Bei zu errichtenden Gebäuden (Neubauten) kann 
die Wärmedämmschicht auf der obersten Ge-
schossdecke verlegt werden, sofern das Dachge-
schoss nicht als beheizter Raum (Aufenthaltsraum) 
genutzt werden soll. Dabei kann die Wärmedämm-
schicht begehbar oder nicht begehbar ausgeführt 
werden.

In der Praxis wird sich die Dämmung der obers-
ten Geschossdecke eher auf bestehende Gebäude 
(Altbauten) beschränken.

Dabei kommt die Ertüchtigung der Dämmung bei 
Holzbalkendecken (Abbildung 5) ebenso in Frage 
wie auf Massivdecken (Abbildung 6).

Wärmedämmung von Flachdächern

Der Aufbau von Flachdächern bei zu errichtenden 
Gebäuden (Neubauten) ist geregelt in:

Fachregel für Abdichtungen – Flachdachrichtli-
nie – Ausgabe Dezember 2011, aufgestellt und he-
rausgegeben vom Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks – Fachverband Dach-, Wand-
und Abdichtungstechnik – e.V. und Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie e.V: Bundesfachabtei-
lung Bauwerksabdichtung. 

Bei Planung und Ausführung von Flachdächern 
werden Gründächer immer häufiger in Betracht 
gezogen (siehe dazu Merkblatt 30 „Bauwerksbe-
grünung“).

Eine Erhöhung der Dämmschichtdicke von Flachdä-
chern kann sowohl auf Holzbalkendecken (Abbil-
dung 7) als auch auf Massivdecken (Abbildung 8) 
erfolgen.

Die Vielfalt der angebotenen Lösungsmöglichkeiten 
entspricht der Vielfalt an Ausführungen von beste-
henden Flachdächern.

Altbau. Oberste Geschossdecke. 
Wärmedämmung auf Holzbalkendecke.

Abbildung 5

Altbau. Oberste Geschossdecke. 
Wärmedämmung auf Massivdecke.

Abbildung 6

Altbau. Flachdach. 
Wärmedämmung auf Holzbalkendecke.

Abbildung 7

Altbau. Flachdach. 
Wärmedämmung auf Massivdecke.

Abbildung 8
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Hinweis

Impressum

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staats regierung herausgegeben. 
Sie darf  weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer 
Wahl zum Zwecke der Wahl werbung verwendet werden. 

Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europa wahlen. Missbräuchlich ist  während dieser Zeit ins-
besondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Auf-
drucken und Aufkleben von parteipolitischen  Informationen oder Werbemitteln.  Untersagt ist gleichfalls die Wei-
tergabe an Dritte zum  Zwecke der Wahl werbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf 
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet  werden, die als Parteinahme der Staatsregierung  zugunsten 
 einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den  Parteien ist gestattet, die Druckschrift zur Unter-
richtung ihrer eigenen  Mitglieder zu verwenden.

Die Druckschrift wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Inhalts kann dessen ungeachtet nicht übernommen werden.
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